


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 383 VEP 
- Augustinusviertel, Kölner Str., Berghäuschensweg - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 23.04.2002 Es gilt die BauNVO 1990 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Sondergebiet § 11 (3) BauNVO "Bau- und Heimwerkermarkt und Gartenmarkt" 

Die Zweckbestimmung des Sondergebietes ist Bau- und Heimwerkerfachmarkt mit angeschlossenem 
Gartencenter. 
Zulässig Ist der Einzelhandel mit den nicht zentren- oder nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten: 
Baustoffe, Bau- und Helmwerkerbedarf und Gartenbedarf. 
Zulässig sind Lager, Technik-, Büro- und Sozialräume sowie Einrichtungen für einen Handwerker-
vermittlungsservice (Mietprofi) ohne eigene Werkstatt, ebenso der gewerbliche Verleih von Maschinen 
und Werkzeugen einschließlich deren Reparatur. 
Zulässig ist eine Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal oder für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter. 
Die Verkaufsfläche (einschließlich der Freiverkaufsflächen) wird auf 12.250 m2 begrenzt, darin ein-
geschlossen sind die zentrenrelevanten Randsortimente mit höchstens 690 m2. 

1.1 Randsortiment zentrenrelevanter Sortimentsgruppen 

Auf in Summe höchstens 690 m² darf ein Randsortiment zentrenrelevanter Sortimentsgruppen ange-
boten werden, daß nur solche Warengruppen umfaßt, die dem Kernsortiment (Bau- und Heimwerker-
bedarf und Gartenbedarf) als Hauptsortiment sachlich zugeordnet sind. Werden im Randsortiment 
Waren der folgenden Hauptbereiche angeboten, so ist die Verkaufsfläche pro Hauptbereich auf die 
angeführten Größen in m2 beschränkt: 

Hauptbereiche (zentrenrelevante Sortimentsgruppen, die nicht zum Kernsortiment gehören): 

Innendekoration 
(Textilien, ohne Bodenfliesen und Bodenbelag als Bahnware) bis zu 180 m² 

Kreativ 
(Papier, Papierwaren, Schreib- und Zeichenmaterial, Druckereierzeugnisse, Büroorganisationsmittel, 
Camping- und Sportartikel, Bastelsätze) bis zu 230 m² 

Haushaltswaren 
(Elektrotechnische Geräte für den Haushalt, Tafel-, Küchen- u. ä. Haushaltsgeräte) bis zu 120 m² 

Fahrrad und Zubehör bis zu 60 m² 

Garten 
(Schnittblumen und -grün, * Heim- und Kleintierfutter, zoologische Artikel) bis zu 100 m² 

2. Abweichende Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO 

Die abweichende Bauweise setzt fest, das einseitig auf die seitliche, östliche Geltungsbereichsgrenze 
gebaut werden darf, wenn die notwendige Abstandsfläche und die Feuerwehrbewegungsflächen über 
eine Baulast auf dem Nachbargrundstück gesichert sind. 
Einzelgebäude über 50 m Länge sind zulässig. 



3. Höhe der baulichen Anlagen gem. § 16 BauNVO 

Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe durch untergeordnete Dachauf-
bauten (Konstruktionselemente, Werbeanlagen, haustechnische Anlagen und Glasaufbauten) bis zu 
3,0 m und durch Maste, Abgasschornsteine oder Antennen bis zu 6,0 m ist ausnahmsweise zulässig. 

4. Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO 

Nur Nebenanlagen die der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung 
von Abwasser dienen sind im gesamten Baugebiet zulässig. 

5. Versickerung der Niederschlagswässer gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

* Die Niederschlagswässer der Parkplätze sind auf dem Grundstück in den nicht nach § 9 Abs. 5  
Nr. 3 BauGB (Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind) gekenn-
zeichneten Bereichen über z. B. Mulden/Rigolen zu versickern, die in den Grünflächen und den Grün-
streifen zwischen den Stellplätzen angelegt werden. 

GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 

6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a 
BauGB 

6.1 Begrünung der Stellplätze 

In den festgesetzten Flächen für Stellplätze sind in Summe mindestens 56 großkronige Laubbäume  
1. Ordnung (Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang min. 20 cm) in einer mindestens 4 m² großen 
Baumscheibe bzw. einem Pflanzbeet zu pflanzen. Auszuwählen sind standortgerechte Arten, wie 
Feldahorn (Acer campestre), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) oder Stieleiche (Quercus robur). Die 
Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten. 

6.2 Begrünung der Grundstücksgrenzen (Pflanzfläche A) 

In den Pflanzflächen sind einreihige geschnittene Hainbuchenhecken zu pflanzen (Pflanzqualität 
120/150). Alle 15 m sind ein Laubbaum 1. Ordnung (Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang min. 
20 cm) in einer mindestens 4 m² großen Baumscheibe zu pflanzen. Auszuwählen sind standortge-
rechte Arten, wie Feldahorn (Acer campestre), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) oder Stieleiche 
(Quercus robur). Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten. 

6.3 Dachbegrünung 

Die Dachflächen des Bau- und Heimwerkermarktes und der nicht aus Glas bestehenden Dachflächen 
des Gartenmarktes sind zu mindestens 50 % extensiv zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. 

7. Kennzeichnung gemäß § 9 (5) Nr. 3 BauGB 

Im Geltungsbereich ist gemäß § 9 (5) Nr. 3 BauGB die Fläche gekennzeichnet, deren Boden erheblich 
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet ist. 



8. Hinweise 

Empfehlungen des staatlichen Kampfmittelräumdienstes (Bezirksregierung Düsseldorf) 
Vor dem Beginn von Bauarbeiten sind die zur Überbauung oder zur Ausschachtung vorgesehenen 
Teilflächen im Bereich von Sprengbombentrichtern mit ferromagnetischen Sonden zu überprüfen. 
Vor Durchführung evtl. erforderlicher größerer Bohrungen sind Probebohrungen zu erstellen, die mit 
ferromagnetischen Sonden zu überprüfen sind. Sämtliche Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzu-
führen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im gewachsenen Boden auf Widerstand gestoßen wird. In 
diesem Fall ist umgehend der staatliche Kampfmittelräumdienst zu benachrichtigen. 

Bodendenkmale 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräber, Einzelfunde, aber auch Änderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. 
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Neuss als Untere Denkmalbehörde und dem 
Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege anzuzeigen und die Entdeckungsstelle min. 3 Werktage in 
unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW). 

* Die aufgrund des Ratsbeschlusses vom 29.06.2001 geänderten Festsetzungen, wurden in 
den Text eingearbeitet. 




